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Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HG)
vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) hat die Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft folgende
Ordnung zur Änderung der Anlage zu § 1 Abs. 2 der Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang
"Master of Education" (MPO Ed.) für das Fach Sportwissenschaft    beschlossen.

Die Anlage zu § 1 Abs. 2 der Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang "Master of Education"
(MPO Ed.) für das Fach Sportwissenschaft vom 14. Juni 2006 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld -
Amtliche Bekanntmachungen - Jg. 35 Nr. 10 S. 178) wird wie folgt geändert:

Artikel IArtikel IArtikel IArtikel I
Ziffer 6 (Inkrafttreten) erhält folgende Fassung:
"Diese Fächerspezifischen Bestimmungen treten mit Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft. Abweichend von
Satz 1 finden für Studierende, die sich im Wintersemester 2005/2006 oder im Sommersemester 2006 in den
Master of Education eingeschrieben haben, die Regelungen in den Ziffern 4.1.4 und 4.2.4 keine An wendung.
Diese Studierenden können die LP, die nach Maßgabe dieser Fächerspezifischen Bestimmungen nicht für das
Fachstudium verwendet werden (ausgewiesen als Professionsbezogene Vertiefung), durch den Besuch von Ver-
anstaltungen nach freier Wahl ausfüllen. Für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2006/2007 in den
Master of Education eingeschrieben haben, gelten diese Fächerspezifischen Bestimmungen uneingeschränkt. "

Artikel IIArtikel IIArtikel IIArtikel II
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche
Bekanntmachungen - in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Fakultät für Psychologie und Sportwissen-
schaft der Universität Bielefeld vom 24. Januar 2007.

Bielefeld, den 15. Februar 2007

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


